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Stadt 

Heidelberg 

D ruc ks ache: 

0 3 2 0 / 2 0 2 3 / B V  
D a t um: 

18.09.2023 

Fe de rführung: 

Dezernat IV, Kinder- und Jugendamt 

B e t eiligung: 

 

B e t reff: 

Jugendgemeinderatswahl vom 06. - 12.12.2023 
hier: Bildung des Wahlausschusses 

B e s c h l u s s v or l a g e  

B e ra tungsfolge: 

G remium: Sit zungstermin: B eh andlung: 
Z u stimmung zur 

B eschlussempfehlung: 
Han dzeichen: 

Gemeinderat 12.10.2023 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  
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B eschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Gemeinderat wählt die Mitglieder des Wahlausschusses für die Jugendgemeinderats-
wahl 2023 gemäß dem Vorschlag der Verwaltung. 
 
Name, Vorname Funktion  

Weiß, Katja Städtische Mitarbeiterin 

Nouni, Evangelia Städtische Mitarbeiterin 

Wei, Minyue Mitglied des JGR 

Apfel, Vanessa Mitglied des JGR 

Martin, Marleen Mitglied des JGR 

Faraz, Kaeni Mitglied des JGR 

 
 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  

 keine  
  
Einnahmen:  

 keine  

  
Finanzierung:  

 keine  

  
Folgekosten:  

 keine  

  

 
 

Zusammenfassung der Begründung:   

Nach § 17 der Satzung über die Einrichtung eines Jugendgemeinderates in Heidelberg 
wählt der Gemeinderat die Mitglieder des Wahlausschusses.  

Dem Wahlausschuss obliegt insbesondere die Zulassung der Bewerbungen nach Ablauf 
der Bewerbungsfrist sowie die Feststellung des Wahlergebnisses.  
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Begründung:  

Nach § 17 der Satzung über die Einrichtung eines Jugendgemeinderates in Heidelberg wählt der Ge-
meinderat die Mitglieder des Wahlausschusses für die Durchführung der Wahl.  

Der Wahlausschuss besteht aus sechs Personen und hat insbesondere die Aufgabe, die eingegange-
nen Bewerbungen auf ihre Gültigkeit zu überprüfen und zur Wahl zuzulassen, sowie am Ende der 
Wahl das Ergebnis festzustellen.  

Nach § 17 Absatz 2 können bei der Bildung des Wahlausschusses Vorschläge des amtierenden Ju-
gendgemeinderates berücksichtig werden. Erfreulicherweise haben sich aus dem derzeitigen Gremi-
um 4 Jugendliche, die alle nicht erneut kandidieren möchten, bereit erklärt, im Wahlausschuss mitzu-
arbeiten. Die Verwaltung schlägt daher vor, die nachfolgend genannten Personen als Mitglieder des  
Wahlausschusses zu bestellen.  

 

Name, Vorname Funktion  

Weiß, Katja Städtische Mitarbeiterin  

Nouni, Evangelia Städtische Mitarbeiterin  

Wei, MinYue Mitglied des JGR 

Apfel, Vanessa Mitglied des JGR 

Martin, Marleen Mitglied des JGR 

Faraz, Kaeni Mitglied des JGR 

 
Die Verwaltung bittet um Zustimmung.  

gezeichnet 
in Vertretung 
Jürgen Odszuck 
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